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Ehe und andere (Gesamtschuld-)Verhältnisse 
 

 Ehe 
 
EGBGB - Artikel 13 Eheschließung 

(1) ... 

(2) ... 

(3) Eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen 
werden. Eine Ehe zwischen Verlobten, von denen keiner Deutscher ist, kann jedoch 
vor einer von der Regierung des Staates, dem einer der Verlobten angehört, ord-
nungsgemäß ermächtigten Person in der nach dem Recht dieses Staates vorge-
schriebenen Form geschlossen werden; eine beglaubigte Abschrift der Eintragung 
der so geschlossenen Ehe in das Standesregister, das von der dazu ordnungsge-
mäß ermächtigten Person geführt wird, erbringt vollen Beweis der Eheschließung. 

 
 Fall: BGH, Urteil v. 31.05.2006, XII ZR 111/03, FamRZ 2006, 1178 ff.: 
 
Tatbestand 
 
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Erstattung einer von ihm beglichenen Steuernach-
forderung in Anspruch.  

Die 1992 geschlossene Ehe der Parteien, die im gesetzlichen Güterstand lebten und 
sich Ende November 1999 trennten, ist seit dem 14. Mai 2001 rechtskräftig geschieden. 
Der Kläger betreibt ein Bauunternehmen, die Beklagte ist freiberuflich tätige Fachärztin. 
In den Jahren 1996 bis 1998 wurden die Eheleute gemeinsam steuerlich veranlagt, wo-
bei der Kläger Verlustabzüge in Anspruch nahm. Aufgrund einer Betriebsprüfung in sei-
nem Bauunternehmen wurde die Bewertung zweifelhafter Forderungen und Forde-
rungsabschreibungen  für die Jahre 1996 bis 1998 um 165.227,72 DM zu Lasten des 
Klägers korrigiert, wodurch sich die in die gemeinsame Veranlagung eingebrachten Ver-
luste reduzierten. Mit geänderten Steuerbescheiden vom 11. April 2001 wurden für die 
Jahre 1996 bis 1998 Steuernachforderungen festgesetzt, die sich zuzüglich Säumniszu-
schlägen und Zinsen auf insgesamt 108.306,60 DM (= 55.376,29 €) beliefen. Dabei ging 
das Finanzamt für 1996 von Einkünften des Klägers von 82.012 DM und solchen der 
Beklagten vom 226.192 DM aus, woraus sich eine Steuernachforderung von 841,95 DM 
ergab. Für das Jahr 1997 wurden nur für die Beklagte positive Einkünfte von 324.342 
DM berücksichtigt, während für den Kläger Verluste in Höhe von 101.123 DM verblie-
ben. Insoweit errechnete sich eine Nachforderung von 943,77 DM. Für das Jahr 1998 
wurden der Besteuerung Gesamteinkünfte der Parteien vom 391.700 DM zugrunde ge-
legt; davon entfielen 375.497 DM auf die Beklagte und 16.203 DM auf den Kläger.  

Mit der vorliegenden Klage begehrt er im Wege des Gesamtschuldnerausgleichs von 
der Beklagten Zahlung in Höhe der von ihm beglichenen Gesamtforderung von 
108.306,60 DM zuzüglich Zinsen. Er hat die Auffassung vertreten, im Innenverhältnis 
habe allein die Beklagte für die Schuld aufzukommen. Die Beklagte ist der Klage entge-
gengetreten. 

 
 

Einkommensteuergesetz:  
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§ 26b Zusammenveranlagung von Ehegatten  
 

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten werden die Einkünfte, die die Ehe-
gatten erzielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet 
und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam 
als Steuerpflichtiger behandelt. 

 
Abgabenordnung: 
 

§ 44 Gesamtschuldner 

(1) Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Steuerschuldverhältnis 
schulden oder für sie haften oder die zusammen zu einer Steuer zu veranlagen sind, 
sind Gesamtschuldner. Soweit nichts anderes bestimmt ist, schuldet jeder Gesamt-
schuldner die gesamte Leistung. 

(2) Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner. 
Das Gleiche gilt für die Aufrechnung und für eine geleistete Sicherheit. Andere Tat-
sachen wirken nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie ein-
treten. Die Vorschriften der §§ 268 bis 280 über die Beschränkung der Vollstreckung 
in den Fällen der Zusammenveranlagung bleiben unberührt. 

 
§ 270 Allgemeiner Aufteilungsmaßstab 

Die rückständige Steuer ist nach dem Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die sich 
bei Einzelveranlagung nach Maßgabe des § 26a des Einkommensteuergesetzes 
und der §§ 271 bis 276 ergeben würden. Dabei sind die tatsächlichen und rechtli-
chen Feststellungen maßgebend, die der Steuerfestsetzung bei der Zusammenver-
anlagung zugrunde gelegt worden sind, soweit nicht die Anwendung der Vorschrif-
ten über die Einzelveranlagung zu Abweichungen führt. 

 
 Fall: BGH, Beschluss vom 24.04.2013, XII ZR 159/12, NJW-RR 2013, 897 
 
Tatbestand 
 
Die Klägerin schloss am 8. Oktober 2008 mit dem Ehemann der Beklagten einen 
Vertrag über die Lieferung von Strom an die in der damaligen Ehewohnung in E. ge-
legene Entnahmestelle. Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestand eine Lebens-
gemeinschaft zwischen der Beklagten und ihrem Ehemann. Die Beklagte und ihr 
Ehemann trennten sich im November 2009, und zwar zunächst innerhalb der Woh-
nung. Am 25. Mai 2010 zog die Beklagte aus der vormaligen Ehewohnung aus. Die 
Klägerin kündigte den Stromlieferungsvertrag am 14. September 2010 wegen Zah-
lungsrückstands und stellte anschließend eine Rechnung über ihre bis zur Kündi-
gung erbrachten Stromlieferungen. Die Parteien streiten soweit für das Revisions-
verfahren von Interesse noch darüber, ob die Beklagte auch für den Teil der im Üb-
rigen unstreitigen Rechnung der Klägerin in Höhe von 397,60 € haftet, der den Zeit-
raum nach ihrem Auszug aus der vormaligen Ehewohnung am 25. Mai 2010 bis zur 
Vertragsbeendigung am 14. September 2010 erfasst. Das Amtsgericht hat die Klage 
insoweit abgewiesen; auf die Berufung der Klägerin wurde die Beklagte durch das 
Landgericht zur Zahlung dieses weiteren Betrages von 397,60 € nebst Zinsen verur-
teilt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer zugelassenen Revision. 


